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Inventur der PSM 

Für den Zuckerrübenanbau 2021 wurden zwei zusätzliche Insektizide zugelassen. Daneben 

sind einige Mittel nicht mehr zugelassen oder laufen bald aus.  

 

Das BLW hat dem Anliegen der Branche nach der erneuten Zulassung vom Beizmittel 

"Gaucho" für die Zuckerrübensaison 2021 nicht stattgegeben. Stattdessen hat er per Allge-

meinverfügung den Wirkstoff Spirotetramat ("Movento") für maximal zwei Behandlungen mit 

0.45 l/ha und den Wirkstoff "Acetamiprid (z.B. "Gazelle SG") für maximal eine Behandlung mit 

0.2 kg/ha gegen Blattläuse zugelassen. Diese Sonderzulassungen gelten bis 30. September 

2021.  

 

Verwendungsfristen beachten 

Wie in den vergangenen Jahren läuft bei vielen PSM die Verwendungsfrist ab. Diese Frist ist 

für den Verbraucher/Anwender/Bewirtschafter entscheidend. Nach Ablauf der Frist darf das 

PSM NICHT mehr verwendet werden und muss entsorgt werden. Die Übersicht zu behalten ist 

nicht ganz einfach. Als eiserne Regel gilt jedoch, dass wenn ein PSM in der Datenbank der 

Zulassungen www.psm.admin nicht mehr zu finden ist, seine Aufbrauchfrist abgelaufen ist. In 

der folgenden Liste sind die PSM zu finden, für welche 2020, 2021 oder Anfang 2022 die Ver-

wendungsfrist abläuft: https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflan-

zenschutz/pflanzenschutzmittel/zugelassene-pflanzenschutzmittel.html  >>> Kapitel "Zurück-

gezogene Pflanzenschutzmittel" öffnen. Achtung, die Fristen gelten jeweils nur für exakt das 

aufgelistete Produkt! Manchmal gibt es ein Nachfolgeprodukt oder eines von einer anderen 

Firma mit ähnlichem Namen, welches noch oder neu zugelassen ist. 
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Bereits beschlossen ist, dass die Aufbrauchfrist für folgende Wirkstoffe am 1. Juli 2022 abläuft: 

Bifenthrin ("Talstar"), alle Herbizide mit Desmedipham, alle Herbizide mit Diquat (z.B. "Reg-

lone"), Propioconazole (z.B. "Avenir Pro", "Gladio"), Pymetrozine ("Plenum WG"), Spirodiclofen 

("Envidor") und Thiamethoxam ("Actara"). 

 

18. November 2020, Lena Heinzer 


